
 

Landschaftsschutzgebiet  
südöstlicher Ortsrand 

(außerhalb Umgehungsstraße M4) 
 
 

Seit 21. Februar liegt das Anhörungsverfahren (Bürgerbeteiligung) des 
Landkreises München zum Erlass der geplanten Landschaftsschutzge-
bietsverordnung in der Gemeindeverwaltung aus. 
Mit der Auslegung der Schutzgebietsunterlagen zum seit vielen  
Jahren beantragten Landschaftsschutzgebiet am südöstlichen Ortsrand 
haben nun endlich die Neurieder BürgerInnen die Möglichkeit, sich ein 
eingehendes Bild über die Planungen zu verschaffen, sich über mögliche 
Auswirkungen zu informieren und Anregungen bzw. Einwendungen 
einzubringen. 
Ziel des Landschaftsschutzgebietes ist die Bewahrung des Orts-
charakters als Rodungsinsel und damit der letzten großen und an Wald 
angrenzenden Freifläche. Der vorhandene Naturraum soll als Nah-
erholungsgebiet erhalten bleiben. 
Ein Landschaftsschutzgebiet ist die niedrigste Form des Landschafts-
schutzes. Bestehendes steht unter Bestandsschutz, für Forst- und 
Landwirtschaft gibt es nur geringe Auflagen. 
Kaum Einschränkungen unterliegen Spaziergänger und Radfahrer. 
Eine Neubebauung ist grundsätzlich verboten. 
Nicht möglich ist z.B. eine Hundesportanlage. 
 

Nutzen Sie die Gelegenheit sich zu informieren! 
 

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung/Umweltamt, Herr E rhart 
Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 
Mittwoch zusätzlich von 15:00 bis 18:00 
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Übersichtskarte, Schutzgebietskarte und Entwurf der Verordnung: 
Links hierzu siehe www.unabhaengige-neuried.de 
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